
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sitzungsart Kulturkonvent  Einreicher Konventsvorsitzender 

Bearbeiter Frau Mielsch Datum der Sitzung 19.04.2023 

Drucksache 13/129-2023 erstellt am 29.03.2023 

Behandlungs-
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Verhandlungsgegenstand:    
 
Nachbesetzung Stiftungsrat Stiftung Kunst und Kultur in der Oberlausitz 
 

 
Gesetzliche Grundlage SächsKRG 
bereits gefasste Beschlüsse   
aufzuhebende Beschlüsse  

 
Finanzielle Auswirkungen  
Aufwand  
Bezeichnung Haushaltsstelle  
Bezeichnung Buchungsstelle 

Gesamtbetrag Planansatz 
Haushaltsjahr  

Folgejahr(e) 

    
    

Ertrag  
  
    
    

 
Sachvortrag 

 
In § 8 der Satzung der Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz vom 25.06.2021 ist 
geregelt:   
 
Auszug: 

§ 7 

Der Stiftungsrat 
 

(1) Der Stiftungsrat besteht aus sieben Personen und kann auf neun Personen erweitert 
werden. 
Zu Mitgliedern des Stiftungsrates werden Personen durch den Konvent des Kulturraumes 

Oberlausitz-Niederschlesien berufen, die sich im Sinne des Stiftungszweckes um die 
Belange der Bildenden Kunst und der Kultur in der Oberlausitz verdient gemacht haben und 
in der Öffentlichkeit als glaubwürdige Repräsentanten im Sinne des Stiftungszweckes § 2 
auftreten können. Dem Stiftungsrat gehören mindestens je ein Mitglied der 
Facharbeitsgruppe Bildende Kunst und der Facharbeitsgruppe Museen des Kulturraumes 
Oberlausitz-Niederschlesien an. 



 

 

 

(2) Die Amtszeit des Stiftungsrates beträgt 7 Jahre. Wiederberufung ist möglich. 
(3) Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 
(4) Scheidet ein Mitglied des Stiftungsrates vorzeitig aus dem Amt, so erfolgt durch den 

Konvent des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien eine Neuberufung. 
……. 
 
-Auszug Ende- 
 
Aktuelle Besetzung des Stiftungsrates:  

• Sabine Schubert (Ratsvorsitzende) Pulsnitz 
• Friederike Koch-Heinrichs Kamenz 
• Dr. Jürgen Vollbrecht Bautzen 
• Sven Fiedler Görlitz 
• Regina Risy Zittau 
• Christina Bogusz Bautzen 
• Dr. Hagen W. Lippe-Weißenfeld 

• Dr. Sven Rössel Zittau 

Mit Herrn Frank Hiller soll eine weitere Person in den Stiftungsrat der Stiftung für Kunst und 
Kultur in der Oberlausitz berufen werden.  
 
 

 
Beschlussvorschlag 
 
Der Kulturkonvent beschließt die Berufung von Herrn Frank Hiller in den Stiftungsrat der 
Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz. 
 

 
Anlagen 
 
 

 
Abstimmung 
Ja  Nein  Enthaltung  

 


